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Baden-Württemberg 

 

 

 

Grenzüberschreitende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach 

dem SGB VIII 

Benachrichtigungspflicht der Jugendämter nach Art. 37 lit. b) WÜK / Be-

nachrichtigungspflicht bei Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Abstimmung mit Landkreistag und Städtetag Baden-Württemberg informieren 

wir Sie, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) zur Frage der Verpflichtung der Jugendämter zur Benachrichtigung 

nach Art. 37 lit. b) des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehun-

gen vom 24.04.1963 (WÜK) ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat, ins-

besondere auch mit Blick  

auf die nationalen datenschutzrechtlichen Anforderungen.  

 

Das Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches Recht und Völker-

recht Heidelberg vom 14.06.2018 liegt nun vor. Es kommt zu dem Ergebnis, 

dass eine Benachrichtigungspflicht der Jugendämter nach Art. 37 lit. b) WÜK 

besteht. 

 

Das Sozialministerium Baden-Württemberg zieht derzeit in Erwägung, das Gut-

achten einer kritischen rechtlichen Überprüfung zu unterziehen.  

 

Das Schreiben des BMFSFJ und das Gutachten sind zu Ihrer Kenntnis beige-

fügt. 
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Wir werden Sie zu gegebener Zeit informieren, sofern es hierzu neue Entwick-

lungen und Erkenntnisse gibt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Reinhold Grüner 
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